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BLESSED MHLANGA  

Am 24. Februar wurde der Journalist Blessed Mhlanga festgenommen und wegen „Übermittlung von Nachrichten, 

die zu Gewalt oder Sachbeschädigung aufrufen“ angeklagt. Vor seiner Festnahme hatte er einen Kriegsveteranen 

und ehemaliges hochrangiges Mitglied der Regierungspartei Zanu-PF interviewt, der zuvor Präsident Mnangagwa 

kritisiert hatte. Blessed Mhlanga muss umgehend und bedingungslos freigelassen werden, da er nur aufgrund der 

friedlichen Wahrnehmung seiner Menschenrechte inhaftiert ist. Außerdem müssen alle Anklagen gegen ihn fallen 

gelassen werden. 

Am 21. Februar bat die Polizei um Informationen über den Aufenthaltsort von Blessed Mhlanga, der gegen 

Paragraf 164 des Gesetzes zur Kodifizierung und Reform des Strafrechts verstoßen haben soll. Am 24. Februar 

stellte sich Blessed Mhlanga der Polizei, die ihn unter dem Vorwurf „Übermittlung von Nachrichten, die zu Gewalt 

oder Sachbeschädigung aufrufen“ festnahm. Am 25. Februar lehnte das Gericht in Harare seine Freilassung gegen 

Kaution ab. Auch das von ihm eingelegte Rechtsmittel wurde vom Obersten Gerichtshof zurückgewiesen. Das 

Verfahren gegen ihn soll am 4. April beginnen. 

Die willkürliche Festnahme von Blessed Mhlanga steht offenbar im Zusammenhang mit einem Interview, das er 

am 27. Januar bzw. am 11. Februar mit dem Kriegsveteranen und ehemaligen Mitglied des Zentralkomitees der 

Regierungspartei Zanu-PF, Blessed Geza, geführt hatte. Dieser soll Präsident Mnangagwa kritisiert und dessen 

Rücktritt gefordert haben. Er warf ihm im Interview vor, sich nicht mit Korruptionsvorwürfen und der sich 

verschlechternden wirtschaftlichen Lage im Land befasst zu haben. 

Es ist nicht das erste Mal, dass Blessed Mhlanga wegen seiner journalistischen Arbeit zur Zielscheibe der 

Behörden wird. Er wurde bereits im Mai 2022 festgenommen und wegen „ungebührlichen Verhaltens“ angeklagt, 

nachdem er die Festnahme des ehemaligen Oppositionsabgeordneten Job Sikhala dokumentiert hatte. Die Polizei 

soll ihn geschlagen, sein Telefon zertrümmert und ihn festgenommen haben, obwohl er angegeben hatte, 

Journalist zu sein. Er wurde letztlich freigesprochen. 

Die Festnahme und fortgesetzte Inhaftierung von Blessed Mhlanga verstoßen gegen seine Rechte auf Freiheit, 

Meinungsfreiheit und Medienfreiheit. 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Die Verfassung von Simbabwe aus dem Jahr 2013 garantiert die Rechte auf Meinungsfreiheit und Medienfreiheit. 

Simbabwe muss gemäß internationaler menschenrechtlicher Verpflichtungen die Menschenrechte und die 

Pressefreiheit gewährleisten und ein sicheres Umfeld schaffen, in dem Journalist*innen frei und unabhängig 

arbeiten können. Hierzu haben die Behörden u. a. das Recht auf Meinungsfreiheit zu achten, zu schützen, zu 

fördern und zu gewährleisten. Dieses Recht ist in Artikel 19 des Internationalen Pakts über bürgerliche und 

politische Rechte sowie Artikel 9 der Afrikanischen Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker 

verankert, deren Vertragsstaat Simbabwe ist. 
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SCHREIBEN SIE BITTE  

E-MAILS, LUFTPOSTBRIEFE, X-NACHRICHTEN ODER FAXE MIT FOLGENDEN FORDERUNGEN 

▪ Ich fordere Sie und andere Behörden auf, Blessed Mhlanga unverzüglich und bedingungslos freizulassen, da er 

nur wegen der friedlichen Ausübung seiner Menschenrechte inhaftiert ist, und alle Anklagen gegen ihn fallen zu 

lassen.  

▪ Setzen Sie sich bitte ferner für die Achtung und Gewährleistung der Menschenrechte aller Menschen im Lande 

ein, einschließlich der Rechte auf freie Meinungsäußerung und Medienfreiheit, wie es in der Verfassung 

Simbabwes und den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen des Landes verankert ist, darunter der 

Afrikanischen Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker, deren Vertragsstaat Simbabwe ist. 

 

ACHTUNG! Bitte prüfen Sie auf der Website der Deutschen Post unter „Aktuelle Informationen und Hinweise“, 
ob die Briefzustellung in das Zielland ungehindert möglich ist. Falls nicht, senden Sie Ihre Appellschreiben bitte 
auf elektronischem Weg. Appelle in Papierform können außerdem an die Botschaft des Ziellandes in 
Deutschland geschickt werden. 

 

APPELLE AN 

JUSTIZMINISTER 

Honourable Ziyambi Ziyambi 

Minister of Justice, legal and Parliamentary Affairs 

Mgandane Dlodlo Building (New Gvt Complex) 

Cnr Samora Machel Avenue & Simon Vengesai 

Harare, SIMBABWE 

(Anrede: Dear Honourable Ziyambi Ziyambi / Sehr geehrter 

Herr Justizminister) 
E-Mail: pr@justice.gov.zw oder justice@justice.gov.zw 
X: @MoJLPA 
 

KOPIEN AN 

BOTSCHAFT DER REPUBLIK SIMBABWE 
I.E. Frau Alice Mashingaidze 
Dannenwalder Weg 91 
13439 Berlin 
E-Mail: infor@zimembassyberlin.com

Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem Englisch oder auf Deutsch. Wir bitten 

Sie, nach dem 26. September 2025 keine Appelle mehr zu verschicken. 

PLEASE WRITE IMMEDIATELY 

▪ I therefore call on you and other authorities to immediately and unconditionally release Blessed Mhlanga, as he 

is detained solely for the peaceful exercise of his human rights, and drop all the charges against him.  

▪ I further urge you and other authorities to uphold and ensure respect for the human rights of everyone in the 

country including the right to freedom of expression and media freedom as enshrined in Zimbabwe’s 

Constitution and the country’s international human rights treaties such as the African Charter on Human and 

Peoples’ Rights to which Zimbabwe is a state party. 
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